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RS OGH 1986/4/9 9Os19/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1986

Norm

StGB §31

StGB §40

StGB §43

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Zusatzstrafe (§ 31 StGB) bedingt nachgesehen werden kann, kommt es nur auf

deren Art und Ausmaß an. Daß die Summe der Freiheitsstrafen aus zwei zueinander im Verhältnis des § 31 StGB

stehenden Urteilen das im § 43 Abs 1 oder Abs 2 StGB vorgesehene Höchstmaß übersteigt, schließt die Gewährung

bedingter Strafnachsicht nicht generell aus.
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